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Entschließung des Europäischen Parlaments zur Situation des ehemaligen georgischen 
Präsidenten Micheil Saakaschwili
(2023/2543(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Georgien, insbesondere die 
Entschließung vom 9. Juni 2022 zu Verstößen gegen die Medienfreiheit und die 
Sicherheit von Journalisten in Georgien1 und die Entschließung vom 14. Dezember 
2022 zur Umsetzung des Assoziierungsabkommens der EU mit Georgien2,

– unter Hinweis auf das Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und 
der Europäischen Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Georgien 
andererseits3 und auf Abschnitt 1.4 mit den kurz- und mittelfristigen Prioritäten, die in 
der Empfehlung Nr. 1/2022 des Assoziationsrats EU-Georgien vom 16. August 2022 
zur Assoziierungsagenda EU-Georgien für den Zeitraum 2021-2027 festgelegt sind4,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 17. Juni 2022 mit dem Titel 
„Stellungnahme der Kommission zum Antrag Georgiens auf Beitritt zur Europäischen 
Union“ (COM(2022)0407) und die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 
23. und 24. Juni 2022 zu den Beitrittsgesuchen der Ukraine, der Republik Moldau und 
Georgiens,

– unter Hinweis auf die Europäische Menschenrechtskonvention, den Internationalen Pakt 
der Vereinten Nationen über bürgerliche und politische Rechte und das 
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Folter und andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe,

– unter Hinweis auf die Resolution 45/111 der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen über Grundprinzipien für die Behandlung von Gefangenen und auf die 
Resolution 70/175 der Generalversammlung der Vereinten Nationen zu den 
Mindestgrundsätzen der Vereinten Nationen für die Behandlung der Gefangenen (die 
Nelson-Mandela-Regeln),

– unter Hinweis auf die Entschließung 2463 (2022) der Parlamentarischen Versammlung 
des Europarats vom 13. Oktober 2022 zur weiteren Eskalation der Aggression der 
Russischen Föderation gegen die Ukraine,

– gestützt auf Artikel 132 Absätze 2 und 4 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass der ehemalige georgische Präsident Micheil Saakaschwili, als er 
nach acht Jahren im Exil nach Georgien zurückkehrte, im Oktober 2021 verhaftet 

1 ABl. C 493 vom 27.12.2022, S. 104.
2 Angenommene Texte, P9_TA(2022)0442.
3 ABl. L 261 vom 30.8.2014, S. 4.
4 ABl. L 218 vom 23.8.2022, S. 40.
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wurde;

B. in der Erwägung, dass Micheil Saakaschwili 2018 in Abwesenheit von einem 
georgischen Gericht wegen Machtmissbrauchs im Amt – eines Vorwurfs, den er 
zurückgewiesen und als politisch motiviert bezeichnet hat – zu einer sechsjährigen 
Haftstrafe verurteilt wurde; in der Erwägung, dass er derzeit in weiteren Fällen vor 
Gericht steht;

C. in der Erwägung, dass er im November 2021 nach einem Hungerstreik und Berichten 
über seinen sich verschlechternden Gesundheitszustand in ein Gefängniskrankenhaus 
verlegt wurde; in der Erwägung, dass er im Mai 2022 in ein ziviles Krankenhaus im 
Dienste des Strafvollzugs verlegt wurde, nachdem unabhängige Ärzte in Gutachten 
mitgeteilt hatten, dass sich sein Zustand andernfalls nicht verbessern werde; in der 
Erwägung, dass sich sein Gesundheitszustand seither weiter verschlechtert hat, er sehr 
viel Gewicht verloren hat und laut jüngsten medizinischen Berichten immer noch keine 
angemessene Behandlung erhält, was Anlass zur Sorge um sein Leben gibt;

D. in der Erwägung, dass laut einem toxikologischen Befund vom 28. November 2022 von 
Dr. David E. Smith, M. D. & Associates bei der Untersuchung von Haar- und 
Nagelproben von Micheil Saakaschwili Schwermetalle und andere Stoffe nachgewiesen 
wurden und dass viele der pathologischen Symptome von Micheil Saakaschwili denen 
einer während der Haft erlittenen Schwermetallvergiftung entsprechen, die zu seinem 
sich rapide verschlechternden Gesundheitszustand beiträgt; in der Erwägung, dass 
„Empathy Centre“, eine georgische nichtstaatliche Organisation, die sich gegen Folter 
engagiert, im Dezember 2022 einen medizinischen Bericht über Micheil Saakaschwilis 
Gesundheitszustand veröffentlicht hat, der auf einer medizinischen Untersuchung durch 
eine Kommission aus zehn georgischen und sechs internationalen Sachverständigen 
beruht; in der Erwägung, dass in diesem Bericht über 20 Erkrankungen – davon zehn 
schwere Erkrankungen – bei Micheil Saakaschwili diagnostiziert wurden und 
festgestellt wurde, dass er in diesem Zustand nicht in Haft verbleiben darf; in der 
Erwägung, dass in dem Bericht festgestellt wird, dass bestimmte Erkrankungen zu einer 
irreversiblen Verschlechterung des Gesundheitszustands, einer geringeren 
Lebenserwartung und sogar zum Tod führen würden, sollte er nicht angemessen 
behandelt werden;

E. in der Erwägung, dass sich Micheil Saakaschwilis Gesundheitszustand laut der 
Stellungnahme, die die Bürgerbeauftragte Georgiens dem Stadtgericht Tiflis vorgelegt 
hat, in den vergangenen Monaten dramatisch verschlechtert hat, sein Zustand als 
gravierend eingestuft wird und er daher gemäß Paragraf 283 der Strafprozessordnung 
Georgiens freigelassen werden muss, um sich einer medizinischen Behandlung 
unterziehen zu können; in der Erwägung, dass das Stadtgericht Tiflis es am 6. Februar 
2023 abgelehnt hat, Micheil Saakaschwili freizulassen oder die gegen ihn verhängte 
Strafe aus gesundheitlichen Gründen auszusetzen;

F. in der Erwägung, dass Micheil Saakaschwili mehrmals darum gebeten hat, sich für eine 
angemessene medizinische Behandlung ins Ausland begeben zu dürfen;

G. in der Erwägung, dass der Leiter der EU-Delegation in Georgien und die Leiter der 
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Vertretungen der in Georgien vertretenen Mitgliedstaaten der Union in mehreren 
Treffen mit Vertretern der Regierung Georgiens ihre Besorgnis über den sich 
verschlechternden Gesundheitszustand von Micheil Saakaschwili geäußert und 
hervorgehoben haben, dass die staatlichen Stellen Georgiens die Verantwortung für den 
Schutz seiner Rechte tragen;

H. in der Erwägung, dass viele namhafte Organisationen der Zivilgesellschaft Georgiens 
Erklärungen unterzeichnet haben, in denen die Regierung aufgefordert wird, ihrer 
Verantwortung dafür gerecht zu werden, das Leben und die Gesundheit Micheil 
Saakaschwilis zu retten, etwa die Erklärung vom 14. Dezember 2022 dazu, dass die 
Regierung die Verantwortung für den Gesundheitszustand von Micheil Saakaschwili 
übernehmen sollte, und vom 2. Februar 2023 mit einer Stellungnahme zum 
Gerichtsverfahren gegen Micheil Saakaschwili,

I. in der Erwägung, dass viele Vertreter der internationalen Gemeinschaft die sofortige 
Freilassung von Micheil Saakaschwili gefordert haben, darunter auch die 
Parlamentarische Versammlung des Europarats in ihrer Resolution 2463 (2022);

J. in der Erwägung, dass die staatlichen Stellen Georgiens bislang die zahlreichen 
öffentlichen Forderungen, Micheil Saakaschwili freizulassen und ihm zu gestatten, sich 
im Ausland medizinisch behandeln zu lassen, abgelehnt haben; in der Erwägung, dass 
die staatlichen Stellen Georgiens zahlreiche Anträge von Mitgliedern des Europäischen 
Parlaments, internationalen Sachverständigen und sogar der Bürgerbeauftragten 
Georgiens abgelehnt haben, Micheil Saakaschwili im Gefängnis besuchen zu dürfen; in 
der Erwägung, dass hochrangige Amtsträger der georgischen Regierungspartei bei 
mehreren Gelegenheiten inakzeptable Aussagen über den Gesundheitszustand und die 
Situation des ehemaligen Präsidenten Micheil Saakaschwili getätigt haben;

1. ist zutiefst besorgt darüber, dass sich der Gesundheitszustand des ehemaligen 
Präsidenten Micheil Saakaschwili verschlechtert hat und die staatlichen Stellen bislang 
unangemessen darauf reagiert haben; ist der Ansicht, dass der Umgang mit Häftlingen 
wie dem ehemaligen Präsidenten Saakaschwili ein Lackmustest dafür ist, ob die 
Regierung Georgiens tatsächlich für die europäischen Werte eintritt und ob sie ihre 
Bekundungen, sie strebe nach Europa und auch den Status als Bewerberland an, ernst 
meint;

2. bekräftigt seine Forderung an die staatlichen Stellen Georgiens, den ehemaligen 
Präsidenten Micheil Saakaschwili freizulassen und ihm aus humanitären Gründen und 
im Sinne einer abnehmenden politischen Polarisierung zu gestatten, sich im Ausland 
medizinisch behandeln zu lassen; nimmt die jüngste Erklärung der Präsidentin 
Georgiens zur Kenntnis, in der sie alle Seiten nachdrücklich auffordert, die 
problematische Situation von Micheil Saakaschwili zu beheben, damit die Fortschritte 
des Landes bei den auf die Europäische Union gerichteten Reformen wieder in den 
Mittelpunkt der Politik gerückt werden, und ersucht die Präsidentin Georgiens, von 
ihrem verfassungsmäßigen Recht, Micheil Saakaschwili zu begnadigen, Gebrauch zu 
machen;

3. weist die staatlichen Stellen Georgiens erneut darauf hin, dass sie dafür verantwortlich 
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sind, für die Gesundheit und das Wohlergehen des ehemaligen Präsidenten Sorge zu 
tragen, ihm eine angemessene medizinische Behandlung zuteilwerden zu lassen und 
seine Grundrechte und seine persönliche Würde gemäß der Verfassung und den 
völkerrechtlichen Verpflichtungen Georgiens zu achten;

4. fordert den Europäischen Rat und die Kommission auf, sich entschlossener für die 
Freilassung des ehemaligen Präsidenten Micheil Saakaschwili einzusetzen und ihm eine 
ordnungsgemäße medizinische Behandlung im Ausland zu ermöglichen;

5. unterstreicht, dass der Ruf Georgiens weiteren Schaden nehmen wird und die 
Aussichten des Landes auf Zuerkennung des Status eines Bewerberlandes geschmälert 
werden, solange sich die Situation des ehemaligen Präsidenten Micheil Saakaschwili 
nicht bessert; ist der Ansicht, dass der Demokratie in Georgien und dem internationalen 
Ansehen des Landes ein schwerer Schlag versetzt würde, wenn Micheil Saakaschwili in 
der Haft stürbe;

6. hebt hervor, dass durch den Verbleib von Micheil Saakaschwili in Haft die Kluft 
zwischen Regierung und Opposition in dem bereits polarisierten politischen Klima 
Georgiens nur noch weiter vertieft und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die 
demokratischen Institutionen ausgehöhlt wird;

7. betont, dass an dem Fall von Micheil Saakaschwili zudem deutlich wird, dass eine echte 
Reform des Justizsystems durchgesetzt werden muss;

8. fordert den Europäischen Auswärtigen Dienst und die Kommission auf, die Anhörungen 
im Gerichtsverfahren gegen Micheil Saakaschwili weiterhin systematisch zu verfolgen, 
und zwar sowohl in Bezug auf die gegen ihn erhobenen Vorwürfe als auch in Bezug auf 
seinen Antrag auf eine Verlegung ins Ausland;

9. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Vizepräsidenten der Kommission 
und Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, dem Rat, der 
Kommission, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten, dem Europarat, 
der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sowie der Präsidentin, 
der Regierung und dem Parlament Georgiens zu übermitteln.


